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Landkreis Oder-Spree Beschlussvorlage 
Der Landrat - öffentlich - 
 Drucksache 035/2011 
 

federführendes Amt: Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) 

Antragssteller: Dezernat II 

Datum: 22.09.2011 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
 

Werksausschuss für den Eigenbetrieb 
KWU 

19.10.2011  

Kreisausschuss 09.11.2011  

Kreistag 30.11.2011  

 

Betreff: 

Satzung des Landkreises Oder-Spree über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen - Benutzungsgebührensatzung - 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt die Satzung des Landkreises Oder-
Spree über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Entsorgungsanlagen – 
Benutzungsgebührensatzung – vom 30.11.2011 (Anlage 1). 
 
Sachdarstellung: 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf der Benutzungsgebührensatzung (BGS) des Landkreises 
Oder-Spree wird die BGS vom 25.11.2009 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
24.11.2010 neu gefasst. Als Termin für das In-Kraft-Treten ist der 01.01.2012 geplant. 
 
In der Gegenüberstellung der alten zur neuen Fassung der BGS sind die Änderungen 
gekennzeichnet (Anlage 2). 
 
In der Präambel werden die Daten angepasst. 
 
Ab 2012 ist die Ablagerung von Abfällen auf der Deponie „Alte Ziegelei“ nicht mehr möglich. 
Mit Bescheid des Landesumweltamtes vom 15.04.2009 wurde der Fristablauf zur Schließung 
der Deponie „Alte Ziegelei“ auf den 31.12.2011 festgelegt.  
 
Folgende Paragrafen entfallen mit der Schließung der Deponie aus der Satzung bzw. 
erhalten eine neue Formulierung: 
 

 § 2 Absatz 1 Satz 1 „auf der Deponie „Alte Ziegelei und“ entfällt 

 § 2 Absatz 7 entfällt, da Entsorgungsnachweise nicht mehr erforderlich sind 

 § 3 Absatz 8 entfällt 

 § 4 Absatz 2 entfällt 

 § 7 Absatz 2 entfällt 

 § 7 Absatz 3 neu Absatz 2 wird konkretisiert, Anlage A bezieht sich nur noch auf die 
Abfallumladestationen 
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 § 7 Absatz 4 neu Absatz 3 wird um den Zusatz erweitert, dass für 
überlassungspflichtige Abfälle neben der Abfallbehandlungsanlage des ZAB auch 
Entsorgungsanlagen Dritter zu nutzen sind 

 § 7 Absatz 5 entfällt 
 
Die Anlage A enthält als künftige Entsorgungsanlagen für Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen nur noch die beiden Abfallumladestationen Alte Ziegelei und 
Eisenhüttenstadt. Hier handelt es sich um gewerbliche Abfälle, die angenommen, in 
Großcontainer umgeladen und zur Restabfallbehandlungsanlage transportiert werden. 
 
Weitere Änderungen ergeben sich in folgenden Paragrafen: 
 

 § 2 Absatz 2 – Der Bezug von § 3 Absatz 3 rückt auf § 3 Absatz 2 auf.  

 § 2 Absatz 5 – Ergänzung um Textilien, sh. Abfallentsorgungssatzung, ab 2012 
werden auch Textilien auf den Abfallkleinmengenannahmen kostenfrei angenommen 

 § 2 Absatz 6 – letzter Zusatz „beziehungsweise nach der Stückzahl“ entfällt, da nur 
noch Menge berechnet wird 

 § 3 Absatz 1 entfällt – die Absätze 2 – 7 rücken als Absätze 1 – 6 auf  

 § 3 Absatz 4 – Im Einkauf sind die Big Bags gleich teuer, so dass nur noch ein Preis 
angeboten wird. 

 § 4 Absatz 1 – die Verweise auf die Absätze im § 3 werden angepasst 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: kostendeckende Gebührenkalkulation 
 
 

…………………………………………………………………… 
Landrat / Dezernent 
 
Anlage 
Satzung 
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